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§ 2 B-JFG Begriffsbestimmungen
 B-JFG - Bundes-Jugendförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2023

1. (1)Jugendliche im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle jungen Menschen bis zur Vollendung ihres 30.

Lebensjahres.

2. (2)Als Jugendorganisationen im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten freiwillige Vereinigungen mit eigener

Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder vorwiegend Jugendliche im Sinne des Abs. 1 sind, denen

gesamtösterreichische Bedeutung zukommt und deren Hauptzweck die Vertretung und die Förderung der

Interessen von Jugendlichen ist.

3. (3)Außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit im Sinne dieses Bundesgesetzes, in Folge

zusammenfassend als Jugendarbeit bezeichnet, beinhaltet alle geeigneten jugenderzieherischen und -bildenden

Maßnahmen, die die familiäre Erziehung oder die im sonstigen privaten Lebensbereich von Jugendlichen

stattfindende Sozialisation ergänzen, jedoch außerhalb des formellen schulischen Bildungssystems oder der

durch die öffentliche Jugendwohlfahrt bereitgestellten Dienste erbracht werden.
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